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ANZEIGE

➊

«Das Abkommen ist ein Spiel auf Zeit»
SteuerStreit Der Experte 
glaubt, dass das Abkommen 
mit Deutschland zu Stande 
kommt. Doch das Modell der 
Abgeltungssteuer werde  
maximal fünf Jahre halten. 

INtErvIEw BArBArA INGlIN 
barbara.inglin@luzernerzeitung.ch

Die Schweiz hat im Steuerabkommen 
mit Deutschland weitere Zugeständnis-
se gemacht. Neu sollen auch Erbschaften 
besteuert werden, und die Abgeltung für 
Altlasten fällt höher aus als ursprünglich 
ausgehandelt (siehe Kasten). 

Peter V. Kunz, was bedeuten diese 
Ergänzungen für den Finanzplatz 
Schweiz?

Peter V. Kunz*: Die Regelung hat sich 
zwar zu Lasten der Schweiz verschlechtert. 
Aber ich denke, dass die Banken immer 
noch gut damit leben können insbeson-
dere wegen der Bereinigung der Altlast.

Trotzdem: Hat die Schweiz zu viele 
Zugeständnisse gemacht? Gab es 
noch Verhandlungsspielraum?

Kunz: Deutschland hat sicher das Maxi-
mum herausgeholt. Mehr Zugeständnisse 
kann die Schweiz nicht machen. Jetzt ist 
es an den Deutschen zu entscheiden. Es 
gibt dieses Abkommen oder keines. Wei-
tere Nachverhandlungen schliesse ich aus.

Wie schätzen Sie die Chancen, dass 
das deutsche Parlament zustimmt?

Kunz: Es wird viel Getöse geben, aber am 
Ende werden die Deutschen zustimmen. 
Denn selbst die SPD und die Grünen 
müssen einsehen, dass es aus ökonomi-
schen Gründen keine Alternative gibt. 
Wenn sie nicht zustimmen, gibt es aus 
der Schweiz kein Geld und keine Daten, 
das bringt niemanden weiter. Ich bin zu-
versichtlich, dass im Schweizer Parlament 
das Zusatzprotokoll angenommen wird. 

Die Schweiz hat sich im Steuerabkom-
men als Gegenleistung einen verbes-
serten Marktzugang für Finanzdienst-
leister in Deutschland gesichert. Wie 
wichtig ist dieser?

Kunz: Das klingt nach mehr, als es ist. 
Schweizer Banken erhalten keinen auto-
matischen Zugang zum deutschen Markt. 
Es werden einzig die Verfahren verkürzt 
und beschleunigt. Die Deutschen haben 
hier für die Schweiz ein «Zückerli» ein-
gebaut, aber eines, das den Kaffee nicht 
viel süsser macht. 

Welches Signal gibt die Schweiz, 
wenn sie ein halbes Jahr nach Unter-

zeichnung eines Steuerabkommens 
bereits Nachverhandlungen führt?

Kunz: Das war natürlich nicht sehr clever. 
Die Schweiz bestätigt damit wieder einmal 
ihr Image, dass sie unter Druck immer 
nachgibt. Das ist ein schlechtes Signal 
gegenüber dem Ausland. Die EU wird das 
als Einladung ansehen, künftig ihrerseits 
den Druck auf die Schweiz zu erhöhen.

Österreich und Griechenland haben 
bereits ihr Interesse angekündigt, 
ebenfalls ein Steuerabkommen mit 
der Schweiz abzuschliessen. Kommt 
es nun zum Durchbruch?

Kunz: Das glaube ich nicht. Griechenland 
ist offensichtlich an einem Abkommen 
interessiert, weil das Land einen akuten 
Finanzbedarf hat. Bei Österreich steht 
nicht die Geldnot im Vordergrund. Öster-
reich ist eines der bloss zwei von 27 
EU-Ländern, die keinen automatischen 
Informationsaustausch haben. Mit einem 
Steuerabkommen könnte ein solcher blo-
ckiert werden. Ich glaube aber nicht, dass 
neben den zwei Ländern noch viele dazu-
kommen. Obwohl die Schweiz natürlich 
darauf hofft. 

Um den automatischen Informations-
austausch abzuwenden?

Kunz: Genau. Das Abgeltungskonzept ist 
ein wichtiger Bestandteil der bundesrät-

lichen Weissgeldstrategie. Ich bezweifle 
aber, dass diese aufgeht. In fünf Jahren, 
schätze ich, haben wir den automatischen 
Informationsaustausch sowieso – das sage 
ich, obwohl ich kein EU-Befürworter bin. 
Die Abkommen, die jetzt geschlossen 
werden, sind ein Spiel auf Zeit. 

Das wären aber sehr aufwendige Ver-
handlungen für Steuerabkommen, die 
nur noch gerade fünf Jahre gelten. 

Kunz: Die offizielle Politik versucht zu 
retten, was zu retten ist. Und für die 

Banken ist jedes Jahr, in dem der Status 
quo bewahrt werden kann, ein wichtiger 
Aufschub. 

Die Bankiervereinigung rechnet mit 
einem enormen Mehraufwand und 
jährlichen Zusatzkosten von 2 bis 5 
Millionen Franken, da die Banken für 
den Abzug der Abgeltungssteuer zu-
ständig sind. 

Kunz: Das ist eine realistische Einschät-
zung. Ich bin überzeugt, dass eine Mehr-
heit der Banken gegen dieses Modell ist, 
auch wenn sie offiziell eine andere Poli-
tik vertreten. Es ist schlicht mit zu hohen 
Kosten verbunden. 

Deutsche Staatsbürger mit Geld auf 
Schweizer Konten haben nun drei 
Möglichkeiten: Sie können ihr Geld in 
Deutschland versteuern, eine Abgel-
tungssteuer bezahlen oder das Ver-
mögen bis Ende Jahr in einen Dritt-
staat verschieben. Wie werden sie 
sich entscheiden?

Kunz: Ich wäre nicht überrascht, wenn 
relativ viel Geld in Drittländer wie Singa-
pur oder die Cayman Islands abgezogen 
würde. Das lässt sich ganz einfach ma-
chen. Wer sein Geld bei der UBS Zürich 
hat, kann dieses auf ein Konto bei der 
UBS Singapur verschieben, das ist vor-
läufig völlig legal. 

Gibt es weitere Steuer-Schlupflöcher 
im neuen Abkommen?

Kunz: Es wird schwieriger für Steuerhin-
terzieher. Aber ich habe mein Geld drei-
zehn Jahre als Anwalt verdient und bin 
zuversichtlich, dass meine Kollegen eini-
ge Schlupflöcher finden werden. Ein 
komplett wasserdichtes Abkommen gibt 
es nie. 

Geld fliesst in Drittländer und in die 
deutsche Steuerkasse. Wie stark 
schmerzt das die Schweizer Banken?

Kunz: In der Schweiz liegen, so wird ver-
mutet, um die 200 Milliarden Euro un-
versteuerter deutscher Gelder. Wenn da-
von 10 Milliarden nach Deutschland 
fliessen, können die Banken das verkraf-
ten. Die Schweizer Banken werden sich 
auch in Zukunft behaupten, denn sie 
haben mehr zu bieten als das Bankge-
heimnis: hervorragend ausgebildete, 
mehrsprachige Mitarbeiter, ein politisch 
stabiles Land und hohe Rechtssicherheit. 
Mit diesen drei Vorteilen wird sich der 
Bankenplatz Schweiz selbst ohne Bank-
geheimnis behaupten. 

«Die eu wird das als 
einladung ansehen, 
künftig den Druck 
auf die Schweiz zu 

erhöhen.»
PEtEr v.  KuNZ

HINWEIS
 * Peter V. Kunz (47) ist Professor für Wirtschafts-
recht an der Universität Bern. 

Banken fürchten Mehraufwand von 500 Millionen Franken
Steuerabkommen bin/flj. Einer 
der von der Schweiz angeklagten 
Steuerfahnder, Peter B., Chef des Wup-
pertaler Finanzamtes, scheint bereits 
über den Ankauf weiterer Daten-CDs 
aus der Schweiz zu verhandeln. Dies 
vermeldete gestern jedenfalls das deut-
sche Nachrichtenmagazin «Der Spie-
gel». In einem Fall soll es sich um in-
terne Informationen der Zürcher 
Coutts-Bank handeln. Die Anbieter 
verlangen für rund tausend Kunden-
daten gut 2 Millionen Euro. 

Zugeständnisse der Schweiz
Bereits am Donnerstag hatten der 

Staatssekretär Michael Ambühl und der 
deutsche Botschafter Peter Gottwald 
das Zusatzprotokoll zum Steuerabkom-
men unterzeichnet. Folgende Punkte 

wurden im Bezug auf deutsche Gelder 
auf Schweizer Bankkonten ergänzt: 

 " Bei einer Erbschaft können die Erben 
einer Offenlegung gegenüber dem deut-
schen Fiskus zustimmen – oder es wird 
auf das weiterhin anonym geführte 
Konto eine Steuer von 50 Prozent er-
hoben.

 " Die einmalige Abgeltungssteuer für 
Altvermögen beträgt neu zwischen 21 
und 41 Prozent. Ursprünglich war eine 
Steuer zwischen 19 und 34 Prozent 
vorgesehen. Dies hat auch Auswirkun-
gen auf das Abkommen mit Grossbri-
tannien. Auch für Grossbritannien gilt 
neu ein maximaler Steuersatz von 41 
Prozent, wie Finanzministerin Eveline 
Widmer-Schlumpf sagte.

 " Die Anzahl möglicher Auskunftsge-
suche beträgt neu maximal 1300 Ge-

suche in den nächsten zwei Jahren. 
Vorgesehen waren zuerst maximal 999. 

 " Eine Verlagerung von Vermögen in 
einen Drittstaat ist nur noch bis Ende 
Jahr möglich. Eigentlich war der Stich-
tag erst Ende Mai 2013 geplant. 

 " Der Haftbefehl für die drei deutschen 
Steuerfahnder verfällt Ende Jahr mit 
dem Inkrafttreten des Protokolls. 

Parlament entscheidet im Sommer
Im Juni wird das Schweizer Parlament 

über das Zusatzabkommen bestimmen, 
im Juli das Parlament in Deutschland. 
Sollten beide zustimmen, könnte das 
Abkommen Anfang 2013 in Kraft treten. 

In der Schweiz ist die Zustimmung 
zum Abkommen dank Unterstützung 
von CVP, BDP, Grünliberalen und Grü-
nen und FDP so gut wie sicher. SP und 

SVP müssen ihre Positionen noch fest-
legen. In Deutschland könnte das Ab-
kommen an den rot-grün regierten 
Bundesländern scheitern. SPD-Chef 
Sigmar Gabriel kündigte bereits Wider-
stand an. 

 
«kunden behalten Privatsphäre»

Die Schweizerische Bankiervereini-
gung (SBA) reagiert mit gemischten 
Gefühlen auf das Zusatzprotokoll. «Es 
ist schmerzhaft, dass weitere Konzes-
sionen gemacht worden sind», sagt 
SBA-Geschäftsleitungsmitglied Thomas 
Sutter. Und: «Der administrative Auf-
wand für den Abzug der Abgeltungs-
steuer durch die Banken ist enorm. Wir 
rechnen mit einmaligen Ausgaben von 
bis zu 500 Millionen Franken.»

Trotzdem sieht Sutter auch positive 

Aspekte. «Wir haben nun mit zwei 
grossen EU-Ländern ein Steuerabkom-
men und hoffen, dass noch weitere 
folgen werden. Durch diese Abkommen 
erhalten die Staaten ihre Steuern, und 
die Kunden behalten gleichzeitig ihre 
Privatsphäre.» Anders wäre dies beim 
automatischen Informationsaustausch, 
welchen die SBA klar ablehnt. 

2 milliarden Vorauszahlung
Die Banken müssen eine Voraus-

zahlung von 2 Milliarden Franken an 
Deutschland leisten. Erst wenn 
Deutschland mindestens 4 Milliarden 
Franken durch die einmalige Abgel-
tungssteuer einnimmt, werden die gan-
zen 2 Milliarden zurückerstattet. «Ich 
habe keine Zweifel, dass wir die 4-Mil-
liarden-Grenze erreichen», sagt Sutter.

Die Auferstehung fand wirklich statt
Ostern ist das wichtigste christ-

liche Fest, inhaltlich gar be-
deutsamer als Weihnachten. 
Denn man feiert den Kern des 

christlichen Glaubens: dass Jesus nach 
dem Kreuzestod (Karfreitag) in unser 
Leben zurückkam (Ostersonntag) und 
so die weltweit grösste Glaubensgemein-
schaft begründete. Doch was wissen wir 
genau über die damaligen Ereignisse?

Ziemlich wenig, wenn man Wissen 
an heutiger Belegbarkeit von Fakten 
misst. Schriftliche Quellen, die zu Leb-
zeiten Jesu entstanden sind, gibt es 
kaum. Die ausführlichen Schilderungen, 
von denen die vier Evangelien des Neu-
en Testaments wohl zu Recht als die 
glaubwürdigsten gelten, entstanden 
Jahrzehnte nach dem Tod von Jesus.

Zu berücksichtigen ist zudem, dass 
die möglichst objektive Geschichts-
schreibung, wie wir sie heute kennen, 
jung ist und sich als Wissenschaft erst 
im 20. Jahrhundert etabliert hat. Davor, 
und erst recht in antiken Zeiten, sah es 
der Schreiber als Aufgabe an, Fakten 
nicht nur wiederzugeben, sondern zu 
gewichten, zu kommentieren, zu inter-
pretieren, anzureichern. Dies stets mit 
Blick auf sein jeweiliges Zielpublikum. 

Als sicher gilt, dass Jesus gelebt hat, 
den grössten Teil seiner Zeit unauffällig. 
Und dass er dann, je nach Errechnung 
des Todesjahres (30 oder 33), für eine 
kurze Zeit (zwischen drei Monaten und 

drei Jahren) spektakulär in Erscheinung 
trat. Er soll Wunder gewirkt haben, die 
natürlich nicht beweisbar sind. Vielleicht 
hatte er auf einer therapeutischen Ebe-
ne positiven Einfluss auf Seelen und 
Psychen. Mit Sicherheit berührte und 
bewegte er viele Menschen.

Ebenso unbestritten ist, dass Jesus 
an einem Freitag am Kreuz starb. War-
um er hingerichtet wurde, ist plausibel: 
Er provozierte. Sein Erscheinen in Jeru-
salem genau zu einem Zeitpunkt, als 
die Obrigkeiten wegen der an Passah-
festen häufigen Aufstände ohnehin alar-
miert waren, kann Kalkül gewesen sein. 
Vielleicht wollte er den finalen grossen 
Coup landen. Seine in den Evangelien 
erwähnten Äusserungen gegen den 
Tempel waren brisant und brachten 
wohl das Fass zum Überlaufen. Denn 
schon zuvor mussten seine Botschaften 
und Handlungen, die das ganze religiö-
se, soziale und machtpolitische System 
hinterfragten, den Mächtigen mehr als 
ein Dorn im Auge gewesen sein. 

Die Federführung bei seiner Verhaf-
tung lag nicht bei den Römern, sondern 
bei jüdischen Autoritäten. Die spätere 
antisemitische Auslegung der Ereignisse 
aber ist unfair. Dass das jüdische Volk 
Jesus etwa beim Einzug in Jerusalem 
zugejubelt und ihn wenige Tage später 
kollektiv geschmäht habe, ist zu be-
zweifeln. Plausibler ist, dass Jesus viel 
Rückhalt im Volk hatte (deshalb auch 
die bestens organisierte Verhaftung an 
einem einsamen Ort, vermutlich durch 
die Tempelwache). Und wenn über-
haupt, etwa vor dem römischen Statt-
halter Pilatus, ein Mob ins Spiel kam, 
dann wahrscheinlich ein organisierter.

Pilatus selber wurde später zwischen 
Totalschuld und Rehabilitation über-
interpretiert. Ausgehend von der heiklen 

politischen Situation liegt nahe, dass für 
ihn die Jesus-Sache vor allem lästig war. 
So gab er den undankbaren Job an 
Herodes Antipas weiter, der ihn aber 
auch nicht wollte. Schliesslich entschied 
sich Pilatus für die Kreuzigung, was 
reiner politischer Opportunismus war. 

Was in den Verhören (etwa durch 
den Oberpriester Kaiphas und davor 

durch dessen Schwiegervater Hannas) 
genau geschah, ist unbekannt. Es gibt 
keine Protokolle, auch ist zweifelhaft, 
ob überhaupt etwas im Sinne heutiger 
Rechtsstaatlichkeit ablief. Plausibel ist, 
dass Jesus gemäss damaliger Praxis 
massive Folterungen erlitt, zumal er 
dann am Kreuz relativ rasch starb. Auf-
grund von Funden vermutet man, dass 
die Kreuze kleiner waren als in späteren 
Abbildungen, sodass der Gekreuzigte 
mit seinen Peinigern wohl fast auf Au-
genhöhe war. Der Querbalken, den das 
Opfer zur Hinrichtungsstätte tragen 
musste, wurde mit römischer Effizienz 
am Längsbalken befestigt, vermutlich 
stabilisierte ein sitzartiges Holzstück den 
angenagelten Körper im Gesässbereich.

Das grösste Mysterium der Ostertage 
aber bleibt die Auferstehung. Als frü-
heste Quelle berichtet Paulus 54 n. Chr. 
im Korintherbrief darüber. Die vier 
Evangelisten sind in einigen Details 
einhellig (Frauen gehen zum Grab, Grab 
ist leer, mindestens ein Engel erscheint), 
in anderen nicht (Anzahl Frauen, Anzahl 
Engel, Grabstein ist beiseite gerollt oder 
Engel rollt ihn beiseite, Erdbeben, Be-
züge auf Petrus). Das macht sie nicht 
unglaubwürdig. Vielmehr hätte man bei 
einer erfundenen Story die Widersprü-
che wohl besser ausgemerzt. Und die 
Rolle der sozial marginalisierten Frauen 
wäre kaum so prominent gewesen. Die 
Evangelisten, und vor ihnen viele Zeit-
genossen Jesu, glaubten fest daran, dass 
die Auferstehung stattgefunden hat.

Beweisen lässt sie sich nicht. Und 
niemand hat je behauptet, den Vorgang 
selber gesehen zu haben. (Eine Aus-
nahme ist das 150 n. Chr. entstandene 
Petrus-Evangelium, das aber nicht als 
echt gilt.) Aber etwas muss in den paar 
Tagen passiert sein, dass aus der totalen 
Pleite mit einem hingerichteten Anfüh-
rer und demoralisierten Anhängern eine 
Kraft entstand, die auf der wie auch 
immer gearteten Einsicht basierte, dass 
Jesus wieder da war. Sodass sich sogar 
ein bestenfalls neutraler Schreiber wie 
der jüdischstämmige Römer Josephus 
veranlasst sah, die Auferstehung Jesu als 
Wahrnehmungsrealität zu erwähnen.

Tatsache ist, dass Jesus ein fulminan-
tes Comeback gab, ob nun auch meta-
physisch oder nicht. Was er den Men-
schen vermittelt hatte, wurde nicht nur 
zur Weltreligion mit allen Licht- und 
Schattenseiten, sondern zur Basis einer 
bis heute grossartigen Ethik. Vielleicht 
ist gerade das die wahre Auferstehung. 

arno.renggli@luzernerzeitung.ch

arno renggli zur 
Wahrscheinlichkeit 
der ereignisse vor 
und an ostern

DAruM 
GEht ES

HINWEIS
 Neu erschienene Bücher über Jesus:
Hans Küng: Jesus. Piper, 303 Seiten. Sicht auf 
Quellen, Auslegungen und heutigen Glauben, auch 
in Konfrontation mit offiziellen Lehren.
Nick Page: Der falsche Messias. Pattloch, 432 
Seiten. Das Leben Jesu anhand diverser Quellen, 
primär der Evangelien. Spannend und verständlich.
Nobert Scholl: Jesus von Nazareth. Lambert 
Schneider, 175 Seiten. Knapp, akribisch, 
anspruchsvoll, mit theologischen Auslegungen. 
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Deutsche mit einem Schweizer Bankkonto hätten gemäss Abkommen künftig drei Möglichkeiten, mit ihrem Geld umzugehen.
 Keystone/Markus Schreiber
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Welcher Promi hat welches Ei bemalt?

Wenn Sie wissen, welcher Prominen-
te welches Osterei bemalt hat, dann 
schicken Sie uns heute bis um 17 Uhr 
eine E-Mail an folgende Adresse:

promi-ostereier@luzernerzeitung.ch

Unter den Teilnehmern mit der rich-
tigen Lösung verlosen wir drei exklu-

sive Abendessen für jeweils zwei Per-
sonen im Art-Déco-Hotel Montana in 
Luzern. Die Gewinner dinieren dort im 
Scala-Restaurant, welches mit 15 Gault-
Millau-Punkten ausgezeichnet ist.

Sie geniessen ein gediegenes 3-Gang-
Scala-Menü inklusive Weinbegleitung 
im Wert von 109 Franken pro Person. 
Zur Verfügung gestellt werden uns die-

se Preise vom Hotel Montana unter der 
Leitung von Direktor Fritz Erni.

Weitere Informationen zum Hotel 
Montana finden Sie auf www.hotel-
montana.ch. Die Gewinner werden von 
uns informiert. Die Auflösung des Oster-
eierrätsels präsentieren wir in der mor-
gigen Ausgabe der «Zentralschweiz am 
Sonntag» auf Seite 2.

WettbeWerb Zu Ostern, liebe leserinnen und leser, 
präsentieren wir Ihnen unser grosses Promi-Ostereierspiel. 
Finden Sie heraus, welches Ei zu welchem Promi gehört? 

Heidi Happy (31) 
Singer/Songwriterin 

Dagmersellen
Singer/Songwriterin

Dagmersellen

Eliane Müller (21) 
Gewinnerin «Die grössten 

Schweizer Talente»
Hochdorf

David Zibung (28)
Torhüter des 

FC LuzernFC LuzernTrix Dettling (56)
Luzerner Kantons-

ratspräsidentin

Beat Jung (62)
Pfarrer der 

Hofkirche in Luzern
Pfarrer der

Hofkirche in Luzern
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Dierikon-Luzern, Industriestr. 1, beim McDonald’s
Tel. 041 450 55 55, Mo/Di/Do 9–18.30 Uhr

Mi+Fr Abendverkauf 9–21 Uhr, Sa 8–16 Uhr

Das ClimaLuxe® Schlafsystem (Matratze, Einlegerahmen, Duvet und Kissen) fördert
ein ausgeglichenes und angenehmes Bettklima und verhindert, dass Sie frieren
oder schwitzen. Für wohlverdientes und erholsames Durchschlafen.

Jetzt neu

Jetzt profitieren vom
ClimaLuxe® Wohlfühl-Bonus!

moebelmaerki.ch

Jetzt profitieren vom
 Wohlfühl-Bonus!

Jetzt profitieren vom
ClimaLuxe® Wohlfühl-Bonus!

Wohlig angenehmes BettklimaOstermontag offen

Dierikon-Luzern 9 – 17 h

Pfäffikon SZ 10 – 17 h


